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3. Zeugnisse nach einem bestimmten Hormulare können von dem Vorstande den betreften -
den Hachschule auch ohne vorhergehende Prüfung auf Verlangen an solche Studirende ausge -

stellt werden , welche sich derselben zur Unterstützung von Honorarbefreiungs - oder Erlass -

gesuchen oder bei der Bewerbung um Stipendien oder zu irgend einem anderen , im Gesuche
namhaft zu machenden Zwecke bedienen wollen . In solehen Zeugnissen muss von Seiten

derjenigen Lehrer , welche vermöge ihrer Unterrichtsart Fleiss und Studienerfolg der Studiren -
den ohne vorberige Prüfung zu beurtheilen im Stande sind , eine solche Beurtheilung , von
Seite der anderen Lehrer wenigstens ein die Einweisung betreffender Vermerk eingetragen
werden .

Die Zeugnisse unter 3. werden von dem Vorstande der betreffenden Fachschule , die
unter 1. von dem Direktor , die unter 2. so, wie es in der Prüfungsordnung ( Anh . A. . 8)
vorgesehen , unterzeichnet .

Für ein Zeugniss der unter 1. und 3. bezeichneten Art sind bei der Einhändigung dreissig
Kreuzer von dem Studirenden zu entrichten . Wegen der Kosten für eigentliche Prüfungs -
zeugnisse ( zu 3. oben ) enthält die Prüfungsordnung ( Anhang A. ) die massgebenden
Bestimmungen .

Die Vorstände der Fachschulen stellen jedes Jahr beim Schluss des Studienjahres oder
Cursus sogenannte Jalresberichte ( Zeugnisse nach Art der unter 3. oben aufgeführten )
aus , welche zu den Personalacten der betreffenden Studirenden kommen . Abschriften dieser
Jahresberichte werden den Studirenden auf Verlangen auch ohne Angabe eines bestimmten
Zweckes (s. oben Ziffer 3. ) gegen Erlegung von 30 kr. verabfolgt .

§. 21. Ueber die Ertheilung von Diplomen ist der im Anhange B. enthaltene Aus -

zug aus der Ordnung für die Diplomprüfungen ete . zu vergleichen .

V . Disciplinarvorschriften .

A. Allgemeine Bestimmungen .

§. 22. Von den Studirenden und Hospitanten der polytechnischen Schule wird jener
Grad von Bildung und Gesittung erwartet , welcher zur Erhaltung des guten Geistes der An -
stalt sowohl innerhalb als ausserhalb der Schule nöthig ist .

§. 23. Die Studirenden des Polytechnicums unterstehen zunächst den allgemeinen Ge-
setzen und Verordnungen ( allgemeinen bezirks - und ortspolizeilichen Vorschriften ) ; ausser -
dem haben sie sich nach den besonderen Vorschriften der Anstalt zu richten .

§. 24. Die gerichtliche und polizeiliche Gewalt der Staatsbshörden erstreckt sich inner -
halb ihrer Zuständigkeit auch auf die Studirenden des Polytechnicums ; die Disciplin über
letztere wird , abgesehen von dem den Lebrern , bezichungsweise dem Director innerhalb der
Unterrichtssäle , Laboratorien , Werkstätten und im Schulgebäude zustehenden Aufsicht srechte,
von dem kleinen Rathe der Schule gehandhabt .

§. 25 Die Handhabung der Disciplin betreffende allgemeine Anordnungen werden von
dem grossen Rathe der polytechnischen Schule erlassen . In dringenden Fällen können sie

Provisorisch vom Director getroffen werden , welcher jedoch sofort die weitere Entschliessung
dos grossen Rathes zu veranlassen hat .

B. Von den Vereinen und Versammlungen der Studirenden .

§. 26. Die Vereine und Versammlungen der Studirenden unterliegen den allgemeinen
Landesgesetzen und den nachstehenden besonderen Bestimmungen .

§. 27. Von jeder Gründung eines Vereins ist innerhalb 3 Tagen dem Director Anzeige
zu machen , gleichzeitig sind demselben die Statuten und ein Verzeichniss der Vorstände vor -
zulegen . Ebenso ist von Aenderungen der Statuten und dem Wechsel der Vorstände jeweils
binnen 3 Tagen Anzeige zu erstatten . Auf Verlangen des Directors sind Ort und Zeit der
Versammlungen , sowie die Namen sämmtlicher Mitglieder anzugeben

Die Unterlassung der gedachten Anzeigen und Vorlagen wird nach den Umständen des
Falles an den Vorständen oder allen Mitgliedern des Vereins mit Disciplinarstrafe belegt .
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